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„Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zur 
Verwaltungsgerichtsbarkeit“ 

Vortragender: 
 

Univ.-Prof. Dr. Rudolf THIENEL, 
Präsident des Verwaltungsgerichtshofes 

Mittwoch, 11.04.2018, 18.00 Uhr s.t. 

Wiener Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal 
(Zugang: Wien 1., Lichtenfelsgasse 2, Feststiege I, 1. Stock) 

 

Herr Landesamtsdirektor Dr. Erich Hechtner beehrt sich namens des 
Landes Wien, im Anschluss an den Vortrag zu einem Imbiss 

einzuladen. 

 

 

 

Datum der Veranstaltung 

Veranstaltungstitel 

Veranstaltungsort 

Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung unter 
office@wjg.at oder 0664/1261888, Frau Carina Pogats, 

ersucht. 

HINWEIS: 

Mit der Teilnahme an der Veranstaltung stimmen Sie zu, dass Film-, Ton- und 
Bildaufnahmen, die im Rahmen dieser Veranstaltung entstehen, von der Wiener 
Juristischen Gesellschaft  örtlich und zeitlich unbegrenzt zur Berichterstattung und 
Information über die Vortragsveranstaltung auf der Homepage der Wiener Juristischen 
Gesellschaft veröffentlicht und zu diesen Zwecken auch an Dritte (insb. Medien) zur 
nichtkommerziellen Nutzung weiteregegeben werden. Auf die Möglichkeit eines 
Widerrufs wird hingewiesen. 

 

 

Das Thema 

Der Vortrag wird sich mit ausgewählten Fragen des Verfahrensrechts 
der Verwaltungsgerichte und des Verwaltungsgerichtshofes befassen. 
Beleuchtet werden insbesondere die Verpflichtung der 
Verwaltungsgerichte zur reformatorischen Entscheidung bzw. die 
Voraussetzungen, unter denen ein Verwaltungsgericht den 
angefochtenen Bescheid kassieren und die Rechtssache zur 
neuerlichen Entscheidung an die Verwaltungsbehörde 
zurückverweisen darf. Ferner werden ein Überblick über die 
mittlerweile sehr umfangreiche Spruchpraxis des 
Verwaltungsgerichtshofes zur Zulässigkeit von Revisionen im Sinne 
des Art. 133 Abs. 4 B-VG gegeben, sowie ausgewählte Fragen der 
Kompetenzgerichtsbarkeit und einzelne Rechtsfragen im 
Zusammenhang mit der elektronischen Kommunikation mit 
Verwaltungsgerichten und dem Verwaltungsgerichtshof dargestellt. 


